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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung der Bezirksvertretung Hagen-Nord vom 
09.06.2021 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 9.2.  Satzung über Festlegung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils gemäß 
§ 34 Abs. 2 BBauG für den Bereich "Lessingstraße/Malmkestraße" hier: a) 
Umstellung des Aufhebungsverfahrens auf das Verfahren nach § 34 Abs. 4 
BauGB und b) Öffentliche Auslegung 
0209/2021 
Vorberatung 
ungeändert beschlossen 

 

Einleitend geht Herr Kohaupt auf den Inhalt der Vorlage ein. 
 

Beschluss: 
 
Die BV-Nord empfiehlt dem Rat der Stadt folgenden Beschluss zu fassen: 
 
a) Der Rat der Stadt Hagen beschließt, das durch Ratsbeschluss vom 10.12.2020 (Druck-
sachennummer 0611/2020) eingeleitete Aufhebungsverfahren im vereinfachten Verfah-
ren nach § 13 BauGB zu der am 03.09.1984 in Kraft getretenen Satzung über Festlegung 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteils gemäß § 34 Abs. 2 BBauG für den Bereich 
„Lessingstraße/Malmkestraße“ auf das Verfahren nach § 34 Abs. 4 BauGB in Verbindung 
mit § 34 Abs. 6 BauGB umzustellen. 
 
b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausgehängten und zu diesem 
Beschluss gehörenden Entwurf der Aufhebungssatzung zur Satzung über Festlegung 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteils gemäß § 34 Abs. 2 BBauG für den Bereich 
"Lessingstraße/Malmkestraße" – Aufhebung nach § 34 Abs. 4 BauGB und beauftragt die 
Verwaltung, die Aufhebungssatzung einschließlich der Begründung vom 11.03.2021 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Die Begrün-
dung vom 11.03.2021 wird gemäß § 9 Abs. 8 BauGB der Aufhebungssatzung beigefügt 
und ist als Anlage Gegenstand der Niederschrift. 
 
Geltungsbereich: 
 
Der Geltungsbereich der Satzung über Festlegung des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils gemäß § 34 Abs. 2 BBauG für den Bereich „Lessingstraße/Malmkestraße“ liegt 
im Stadtbezirk Nord, in der Gemarkung Boele, Flur 16. 
 
Das Satzungsgebiet befindet sich entlang der Lessingstraße westlich begrenzt durch die 
Sonntagstraße. Des Weiteren liegen im Geltungsbereich die Straßen Malmkestraße, 
Adalbert-Stifter-Straße und die Gottfried-Keller-Straße. 
 
Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Lageplan zu entnehmen. 
Dieser Lageplan im Maßstab 1:1000 ist Bestandteil des Beschlusses. 
 



 
 

Seite 2 
 

Nächster Verfahrensschritt: 
 
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes soll nach dem Ratsbeschluss 
durchgeführt werden. Parallel dazu erfolgt die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltung 
CDU  5 - - 
SPD 4 - - 
Bündnis 90/ Die Grünen 2 - - 
AfD  1 - - 
Hagen Aktiv  1 - - 

 
 
X  Einstimmig beschlossen 

 
Dafür: 13 
Dagegen:  0 
Enthaltungen:  0 
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